
Zum Grundsatz der Gesetzlichkeit der 
Beweisführung gehört auch die Sicherung 
der Rechte und der Würde der Persönlich
keit. Das gilt für alle Phasen des Strafver
fahrens gleichermaßen. Dazu gehört die 
Einhaltung der Bestimmungen über die 
Zeugenvernehmung (§§ 25 bis 37) oder über 
das Recht des Beschuldigten bzw. Ange
klagten auf Verteidigung (§§ 61 bis 68).

Das Verbot, auf ungesetzlichem Wege 
erlangte Beweismittel zu verwenden, be
sagt, daß der Erkenntnisprozeß von Unter
suchungsorgan, Staatsanwalt und Gericht 
nicht auf Beweismittel aufgebaut werden 
darf, die auf ungesetzlichem Wege erlangt 
wurden, und demzufolge der Beweis nicht 
mit Informationen geführt werden darf, 
welche aus diesen Beweismitteln stammen.

So ist es ungesetzlich, eine im Ermittlungs
verfahren gemachte Zeugenaussage zum 
Gegenstand der gerichtlichen Beweisauf
nahme zu machen, wenn der Zeuge in der 
Hauptverhandlung von seinem Zeugnis
verweigerungsrecht Gebrauch macht (§ 225 
Abs. 3).

Die Organe der Strafrechtspflege müssen 
sich also von der Zulässigkeit der Beweis
mittel und der Art und Weise ihrer Erlan
gung überzeugt haben, ehe sie mit diesen 
Beweismitteln die zur Feststellung der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit erfor
derlichen Erkenntnisse beweisen.

Aus dem Grundsatz der Gesetzlichkeit 
der Beweisführung ergibt sich auch, daß 
kein Beweismittel eine im voraus festgeleg
te Beweiskraft besitzt (§ 23 Abs. 2 Satz 1). 
Über den Wert jedes einzelnen Beweismit
tels für die Beweisführung muß deshalb 
konkret in jedem Strafverfahren in der Be
weiswürdigung entschieden werden. Das 
hat besondere Bedeutung für die Würdi
gung des Geständnisses (vgl. 5.8.3.).

Die genaue Prüfung der Beweismittel 
durch Vergleich mit den Informationen aus 
anderen Beweismitteln ist aber auch für die 
Würdigung aller anderen Beweismittel not
wendig, insbesondere für die Würdigung 
sich widersprechender Aussagen.

Das kann z. B. der Fall sein, wenn die Aus
sage des als Zeuge vernommenen Ge
schädigten der Aussage des Beschuldigten 
bzw. Angeklagten entgegensteht, aber aus 
weiteren Beweismitteln die Wahrheit der

Angaben des Geschädigten bestätigt .wird 
oder wenn zwei widersprechende Zeugen
aussagen vorliegen, aber die Unwahrheit 
der einen Zeugenaussage anhand des Sach
verständigengutachtens über einen Beweis
gegenstand festgestellt wird oder wenn 
sich der Beschuldigte auf Grund hochgra
diger Trunkenheit an nichts mehr erinnern 
kann, jedoch seine Straftat durch Zeugen
aussagen bewiesen wird. Stehen keine an
deren als das unzuverlässige Beweismittel 
zur Verfügung, so ist unter Berücksichti
gung dessen, daß kein Beweismittel eine 
im voraus festgelegte Beweiskraft besitzt, 
der Wahrheitswert der Aussage nicht mit 
Gewißheit bestimmbar, und der Ange
klagte muß in diesem Fall freigesprochen 
werden.
Dazu stellt das Oberste Gericht der DDR 
in seinem Urteil vom 3. 9.1968 fest: „Steht 
trotz Ausschöpfung aller möglichen Be
weismittel die Aussage des Angeklagten 
gegen die Aussage des einzigen Tatzeugen 
(Geschädigten), so ist es verfehlt, von vorn
herein der Aussage dieses zeugen eine 
höhere Beweiskraft beizumessen. 
Beiästende Aussagen dürfen nicht isoliert 
betrachtet werden, sie sind vielmehr im 
Zusammenhang mit allen weiter festge
stellten Tatsachen in die Beweiswürdigung 
einzubeziehen.,129
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5.6.
Gegenstand, Umfang und Grenzen 
der Beweisführung

Unter dem Gegenstand der Beweisführung 
versteht man jene Gesamtheit festzustellen-' 
der Tatsachen, die vom Charakter der 
Straftat, von der Täterpersönlichkeit sowie 
von den Ursachen und Bedingungen der 
Tat bestimmt wird und die erst die Ent
scheidung über das Vorliegen oder Nicht
vorliegen strafrechtlicher Verantwortlich
keit eines Bürgers ermöglicht.29 30 Vom Ge
genstand der Beweisführung müssen die 
Grenzen der Beweisführung unterschieden 
werden. Sie ergeben sich aus dem qualitati
ven und quantitativen Inhalt, den die aus 
den Beweismitteln hervorgehenden Infor-

29 „OG-Urteil vom 3. 9. 1968“, a. a. O.; vgl. 
„OG-Urteil vom 17. 10. 1979“, a. a. O., S. 16.

30 Vgl. R. Herrmahn, Grundfragen der Be
weisführung im Ermittlungsverfahren, 
a. a. O., S. 42.
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